
Schriftliche Anfrage zur STW Ausschusssitzung am 25.5.2011 

Einwerbung von Bundesmitteln für die Innovationsprojekte der 
Stadtwerke 

Im Rahmen der Durchführung des Energieprogramms der Bundesregierung sind in 
Zusammenarbeit mehrerer Ministerien ( BMBF, BMWi) diverse Förderprogramme 
aufgelegt worden, die in vielen Fällen auf die Gebiete zielen, in denen die Stadtwerke 
erfolgreiche Arbeit geleistet haben und leisten. 

Ein Beispiel ist die Förderinitiative Energiespeicher 
http://www.bmbf.de/en/furtherance/16431.php 

Unter: 
2. Gegenstand der Förderung 

findet sich unter Übergeordnete Themen u.a.: 

• Management- und Kommunikationssysleme für verteilte Stromspeicher oder
 
verteilte Stromabnehmer mit Potenzial zum Lastausgleich (z.B.
 
Kälteanlagen, Klimaanlagen, Wärmepumpen)
 
•• Ausgleich von Fluktuationen durch die Nutzung von verschiebbaren
 
Lasten (beeinflussbarer Strom verbrauchender Anlagen und Geräte)
 

•	 Wie weit sind von den Stadtwerken naturgemäß in Zusammenarbeit mit der 
FH Lübeck und ggf. weiteren Teilnehmern diese Möglichkeiten geprüft 
worden, für zukünftige Projekte Bundesmittel zu beantragen? 

•	 Wie beurteilt die Geschäftsleitung eine Beantragung solcher fürdermittel? 

Ich bitte um schriftliche Beantwortung. 

A.Lunding 


